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B6-0285/2009

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Entwurf einer Entscheidung der 
Kommission über das jährliche Aktionsprogramm 2009 für nichtstaatliche Akteure und 
lokale Behörden im Entwicklungsprozess (Teil II: zielgerichtete Projekte)
(C6-CMTD-(2009)0387 – D004766/01)

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit1, insbesondere auf Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b,

– in Kenntnis des Entwurfs einer Entscheidung der Kommission über das jährliche 
Aktionsprogramm 2009 für nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden im 
Entwicklungsprozess (Teil II: zielgerichtete Projekte) (CMTD(2009)0387 - D004766/01),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme, die der in Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1905/2006 genannte Ausschuss (im Folgenden „Verwaltungsausschuss für das 
Instrument der Entwicklungszusammenarbeit“) am 15. April 2009 abgegeben hat,

– unter Hinweis auf die Gesamtbewertung der Maßnahmen zur Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit in Europa für Entwicklungsfragen und zur Entwicklungserziehung 
(Dokument EG Nr. 2007/ 146962, Endbericht)2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2008 zu der Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union als Herausforderung für die neuen 
Mitgliedstaaten3,

– unter Hinweis auf Artikel 8 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 
zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse,

– gestützt auf Artikel 81 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der Verwaltungsausschuss für das Instrument der 
Entwicklungszusammenarbeit am 15. April 2009 den Entwurf des jährlichen 
Aktionsprogramms 2009 für nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden im 
Entwicklungsprozess (Teil II: zielgerichtete Projekte) im schriftlichen Verfahren 
angenommen hat (CMTD(2009)0387 - D004766/01),

B. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament gemäß Artikel 7 Absatz 3 des 
Beschlusses 1999/468/EG und Artikel 1 der Vereinbarung vom 3. Juni 2008 zwischen 
dem Europäischen Parlament und der Kommission über die Modalitäten der Anwendung 
des Beschlusses 1999/468/EG des Rates den Entwurf der Durchführungsmaßnahmen, die 
dem Verwaltungsausschuss für das Instrument der Entwicklungszusammenarbeit 
vorgelegt wurden, sowie die Ergebnisse der Abstimmung erhalten hat,

1 ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 41.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/civil-society/documents/de-ar_evaluation2008.pdf
3 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0097.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/civil-society/documents/de-ar_evaluation2008.pdf


RE\783436DE.doc 3/5 PE423.201v01-00

DE

C. in der Erwägung, dass das thematische Programm für nichtstaatliche Akteure und lokale 
Behörden im Entwicklungsprozess gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 die „Sensibilisierung der Öffentlichkeit für 
Entwicklungsfragen und Förderung der entwicklungspolitischen Bildung in der 
Europäischen Union und den beitretenden Ländern“ zum Ziel hat, „um die 
Entwicklungspolitik in Europa gesellschaftlich zu verankern, die Öffentlichkeit in der 
Europäischen Union und den beitretenden Ländern stärker für Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Armut und für gerechtere Beziehungen zwischen den entwickelten 
Ländern und den Entwicklungsländern zu mobilisieren, in der Europäischen Union ein 
größeres Bewusstsein für die Fragen und Schwierigkeiten zu schaffen, denen die 
Entwicklungsländer und ihre Bevölkerung sich gegenübersehen, und die soziale 
Dimension der Globalisierung zu fördern“,

D. in der Erwägung, dass elf Mitgliedstaaten in einer an die Kommission gerichteten 
gemeinsamen Erklärung vom 19. März 2009 zur Rolle der nichtstaatlichen Akteure und 
lokalen Behörden bei der Durchführung des Instruments der 
Entwicklungszusammenarbeit ihre Besorgnis angesichts der Absicht der Kommission 
geäußert haben, die seit 1998 bzw. 2003 erfolgte direkte Finanzierung der TRIALOG- 
und DEEEP-Projekte (Verfahren der zielgerichteten Projekte) einzustellen und 
stattdessen eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zu veröffentlichen,

E. in der Erwägung, dass diese elf Mitgliedstaaten (darunter neun neue Mitgliedstaaten) in 
ihrer gemeinsamen Erklärung die Ansicht vertreten, dass der von der Kommission 
gewählte Zeitpunkt für die Einstellung der direkten Finanzierung der TRIALOG- und 
DEEEP-Projekte angesichts der gegenwärtigen finanziellen Lage vieler neuer 
Mitgliedstaaten und der damit verbundenen Auswirkungen auf den Betrieb und die 
Entwicklung nichtstaatlicher Organisationen höchst unpassend ist und dass es in der 
Folge zu einer unzureichenden Finanzierung dieser Projekte und damit zum Verlust von 
qualifizierten Mitarbeitern, Know-how und bereits aufgebauten Netzwerken kommen 
könnte,

F. in der Erwägung, dass der Vorsitzende des Entwicklungsausschusses in einem Schreiben 
vom 19. März 2009 ähnliche Bedenken geäußert hat, darauf hinwiesen hat, dass der 
Ausschuss die Verbreitung von Informationen und den Ausbau der Kapazitäten im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit der neuen Mitgliedstaaten sowie die 
Entwicklungserziehung der europäischen Bürger stets als vorrangige Aufgaben betrachtet 
hat, und die Kommission aufgefordert hat, dem Parlament objektive und transparente 
Kriterien für die Auswahl von für eine direkte Finanzierung in Frage kommende 
Tätigkeiten und Vorhaben vorzulegen sowie die Einstellung der direkten Finanzierung 
um mindestens ein Jahr hinauszuschieben, um mögliche Finanzierungslücken zu 
vermeiden und diese sehr nützlichen Projekte nicht zu gefährden,

G. in der Erwägung, dass aus der oben genannten Gesamtbewertung der Maßnahmen zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Europa für Entwicklungsfragen und der 
Entwicklungserziehung hervorgeht, dass der strategische Einsatz zielgerichteter Projekte 
zur Erreichung der Ziele der Kofinanzierung mit dem europäischen NRO-Programm zur 
Entwicklung dazu beigetragen hat, dass DEEEP ein wirksamer 
Koordinierungsmechanismus bei der Stärkung des Dialogs, bei der Förderung des 
Austausches vorbildlicher Verfahren sowie beim Aufbau von Netzwerken und 
Partnerschaften auf EU-Ebene und zwischen nationalen Plattformen und der EU 
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geworden ist und dass TRIALOG mit seiner Arbeit in den neuen Mitgliedstaaten und den 
Beitrittsländern erfolgreich zur Stärkung des Dialogs und zum Kapazitätenaufbau 
beigetragen hat,

H. in der Erwägung, dass TRIALOG eine übergreifende Kommunikations- und 
Informationsstrategie entwickelt hat, um dem Mangel an öffentlicher Anerkennung der 
Prioritäten der Entwicklungszusammenarbeit in den neuen Mitgliedstaaten zu begegnen, 
und so die Forderung des Parlaments in seiner Entschließung vom 13. März 2008 zu der 
Politik der Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union als Herausforderung 
für die neuen Mitgliedstaaten erfüllt hat und dass DEEEP eine verstärkte 
Entwicklungserziehung und Sensibilisierung im europäischen Unterrichtwesen 
ermöglicht, welche das Parlament ebenfalls in seiner Entschließung gefordert hat,

I. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrem Entwurf für das jährliche 
Aktionsprogramm 2009 ein von der Europäischen Stiftung für Managemententwicklung 
durchgeführtes Vorhaben zur Stärkung der Managementkompetenzen in Kuba direkt 
bezuschussen will und dass das Verfahren der zielgerichteten Projekte nie zuvor im 
Rahmen des thematischen Programms für nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden 
im Entwicklungsprozess für Tätigkeiten in Partnerländern angewendet wurde,

J. in der Erwägung, dass die Kommission daraufhin dem Verwaltungsausschuss für das 
Instrument der Entwicklungszusammenarbeit einen erläuternden Vermerk1 zukommen 
ließ, in dem die Auswahlkriterien für zielgerichtete Maßnahmen genannt werden, die auf 
Artikel 168 der Durchführungsbestimmungen zur Haushaltsordnung basieren sollen, und 
in dem erklärt wird, dass insbesondere für Einrichtungen mit einer rechtlich verankerten 
oder faktischen Monopolstellung sowie für Maßnahmen mit besonderen Merkmalen, die 
aufgrund ihrer technischen Kompetenz, ihrer hohen Spezialisierung oder ihrer 
administrativen Befugnis einen bestimmten Verwaltungsaufbau erfordern, Finanzhilfen 
gewährt werden können,

1. spricht sich gegen die Annahme des Entwurfs einer Entscheidung der Kommission über 
das jährliche Aktionsprogramm 2009 für nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden im 
Entwicklungsprozess (Teil II: zielgerichtete Projekte) (CMTD(2009)0387 - D004766/01) 
in seiner derzeitigen Fassung aus;

2. fordert die Kommission auf, die Kriterien für eine rechtlich verankerte oder faktische 
Monopolstellung klarzustellen, da die elf Mitgliedstaaten in ihrer gemeinsamen Erklärung 
festgestellt haben, dass es aus Sicht der neuen Mitgliedstaaten noch immer eine faktische 
Monopolstellung bei den europaweiten Aktivitäten im Rahmen von TRIALOG und 
DEEEP gibt;

3. fordert eine offene, transparente und horizontale Anwendung der Kriterien zur 
Gewährung direkter Finanzhilfen für zielgerichtete Projekte, um gleiche Bedingungen für 
alle zu gewährleisten; fordert deshalb, dass dieselben Kriterien für TRIALOG, DEEEP 
und das Vorhaben zur Stärkung der Managementkompetenzen in Kuba angewendet 
werden; 

4. fordert, dass die Finanzierung im Rahmen eines europaweiten strategischen Programms 
für nützliche Maßnahmen zur Förderung des Austausches vorbildlicher Verfahren, zum 

1 AIDCO/F1/NC D(2009) vom 6.4.2009 (D004766-01-EN-02).



RE\783436DE.doc 5/5 PE423.201v01-00

DE

Aufbau von Netzwerken und Partnerschaften auf EU-Ebene und zwischen nationalen 
Plattformen und der EU sowie zur Stärkung des Dialogs und zum Kapazitätenaufbau in 
der Zusammenarbeit mit den neuen Mitgliedstaaten und den Beitrittsländern 
kontinuierlich sichergestellt wird; 

5. fordert die Kommission auf, bezüglich der bevorstehenden Überprüfung1 des Verfahrens 
der Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen der thematischen 
Programme in einen Dialog mit dem Europäischen Parlament zu treten; hält die 
Vorwegnahme von Empfehlungen für Änderungen oder Verbesserungen des Verfahrens 
im Anschluss an die Überprüfung für unangemessen; fordert deshalb, dass das 
bestehende Verfahren der direkten Finanzierung von Projekten während eines Zeitraums 
von zwölf Monaten weiter angewendet wird und dass künftige Änderungen den 
Ergebnissen der Überprüfung Rechnung tragen und langfristige, vorhersehbare und 
nachhaltige Tätigkeiten der Entwicklungszusammenarbeit gewährleisten; 

6. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf einer Entscheidung der Kommission über das 
jährliche Aktionsprogramm 2009 für nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden im 
Entwicklungsprozess (Teil II: zielgerichtete Projekte) (CMTD(2009)0387 - D004766/01) 
zu ändern, um EU-weite Projekte zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in der 
erweiterten EU für Entwicklungsfragen und zum Austausch im Bereich der 
Entwicklungserziehung in der EU zu berücksichtigen;

7. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

1 Palermo-II-Prozess.


